
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen lt. Vertrag auch privat nutzen dürfen  
und kein Fahrtenbuch führen, müssen selbst dann Privatfahrten nach der  
sog. 1 %- Regelung versteuern, wenn sie das Fahrzeug gar nicht privat nutzen. 
Entscheidend ist allein, dass das Fahrzeug dem Arbeitnehmer für private  
Zwecke zur Verfügung steht.

Berufskrankheiten nehmen immer mehr zu. Deshalb ist es gut zu wissen,  
dass Aufwendungen zur Beseitigung berufstypischer Erkrankungen nicht als 
außergewöhnliche Belastung, sondern als Werbungskosten oder Betriebs- 
ausgaben geltend gemacht werden können.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

11 / 2013

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2013

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1 11.11.2013 10.12.2013 

Umsatzsteuer 11.11.2013 2 10.12.2013 3 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 10.12.2013

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2013

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Schecks 5

14.11.2013 13.12.2013

08.11.2013 06.12.2013

Gewerbesteuer 15.11.2013 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2013 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Schecks 5

18.11.2013 Entfällt

12.11.2013 Entfällt

Sozialversicherung 6 27.11.2013 23.12.2013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag 6

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Des-
halb sind für den Abzug dieser Auf-
wendungen als Betriebsausgaben die 
nachfolgenden Punkte von großer Be-
deutung:
�� Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind nur bis zu einem Wert von 35 € 
netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und 
pro Empfänger abzugsfähig.
�� Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 

Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen.
�� Es muss eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorhanden sein, auf der der 
Name des Empfängers vermerkt ist. 
Bei Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkeliste 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 
Dauer fristverlängerung für das vorangegangene Kalender
vierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran
meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden.  
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.11./19.12.2013) an die jeweilige 
 Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden.  
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.



mit den Namen der Empfänger sowie 
der Art und der Betragshöhe des Ge-
schenks gefertigt werden.
�� Schließlich müssen diese Aufwen-

dungen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Geschäfts- 
freunde“, getrennt von allen anderen 
Kosten, gebucht werden.
 Überschreitet die Wertgrenze sämt-
licher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Vorausset-
zungen nicht beachtet, sind die Ge-
schenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig.
 Kranzspenden und Zugaben sind kei-
ne Geschenke und dürfen deshalb auch 
nicht auf das Konto „Geschenke an Ge- 
schäftsfreunde“ gebucht werden. In die- 
sen Fällen sollte ein Konto „Kranzspen-
den und Zugaben“ eingerichtet werden.

Hinweis
Unternehmer haben bei betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine 
Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. 
Um bei hohen Sachzuwendungen 
eine Besteuerung mit dem indivi-
duellen Steuersatz des Empfängers 
zu gewährleisten, ist die Pauscha-
lierung ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwen- 
dung 10.000 € übersteigen. Die Zu- 
wendungen sind weiterhin aufzu-
zeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können.

 Als Folge der Pauschalversteuerung  
durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver-
steuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen. Danach ist u. a. Folgendes 
zu beachten.
�� Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur  

Anwendung der Pauschalierung der Ein- 
kommensteuer für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen-
dungen einheitlich auszuüben. Es ist je- 
doch zulässig, die Pauschalierung je- 
weils gesondert für Zuwendungen an 
Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren 

Arbeitnehmer) und an eigene Arbeit-
nehmer anzuwenden.
�� Streuwerbeartikel (Sachzuwen- 

dungen bis 10 €) müssen nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalie- 
rung einbezogen werden, werden also 
nicht besteuert.
�� Bei der Prüfung, ob Aufwendungen 

für Geschenke an einen Nichtarbeit- 
nehmer die Freigrenze von 35 € pro  
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die 
übernommene Steuer nicht mit einzu-
beziehen. Die Abziehbarkeit der Pau-
schalsteuer als Betriebsausgabe richtet 
sich danach, ob die Aufwendungen für 
die Zuwendung als Betriebsausgabe 
abziehbar sind.
�� Der Unternehmer muss den Zuwen- 

dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht 
vorgeschrieben.
 Nach einer Verfügung der Oberfi- 
nanzdirektion Frankfurt a. Main müssen 
bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwen-
dungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Geburts-
tag, Jubiläum) mit einem Wert bis zu 
40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalsteuer einbezogen werden.
 Wegen der Kompliziertheit der Vor-
schrift sollte in Einzelfällen der Steuer-
berater gefragt werden.

Jahresabschluss 2012 muss bis zum 
31.12.2013 veröffentlicht werden
Für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 begonnen hatten, endet am 
31.12.2013 die Frist zur Veröffentli- 
chung des Jahresabschlusses z. B. ei-
ner GmbH oder einer GmbH & Co. KG. 
Bis zu diesem Stichtag müssen diese 
Unternehmen ihren Jahresabschluss 
2012 beim elektronischen Bundesan-
zeiger einreichen.
 Kapitalgesellschaften müssen mit 
Ord nungsgeldern rechnen, wenn sie 
ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen.
 Für Kleinstkapitalgesellschaften, die 
an zwei aufeinanderfolgenden Ab-
schlussstichtagen zwei der folgenden 
Merkmale nicht überschreiten (Bilanz-
summe bis 350.000 €, Umsatzerlöse 
bis 700.000 € und durchschnittlich 10 

beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das 
Gesetz folgende Erleichterungen vor:
 Auf die Erstellung eines Anhangs 
kann vollständig verzichtet werden, 
wenn bestimmte Angaben unter der Bi- 
lanz ausgewiesen werden: Angabe zu 
den Haftungsverhältnissen, Angaben zu 
den Vorschüssen oder Krediten, die  
an Mitglieder des Geschäftsführungs-
organs, eines Beirats oder Aufsichts-
rats gewährt wurden, erforderliche An- 
gaben zu den eigenen Aktien der Ge-
sellschaft (bei einer Aktiengesellschaft).
 Es werden Optionen zur Verringe-
rung der Darstellungstiefe im Jahresab- 
schluss eingeräumt.
 Zwischen Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der 
Rechnungslegungsunterlagen) oder 
durch Hinterlegung der Bilanz kann ge-
wählt werden. Die elektronische Einrei-
chung der Unterlagen beim Betreiber 
des Bundesanzeigers ist auch für die 
Hinterlegung vorgeschrieben.
 Die Neuregelungen gelten für alle  
Geschäftsjahre, deren Abschlussstich-
tag nach dem 30.12.2012 liegt. Bei Un- 
ternehmen, deren Stichtag der 31. De-
zember ist, ist das Gesetz bereits auf 
das Jahr 2012 anzuwenden.
 Das Bundesamt für Justiz wird die 
Kapitalgesellschaften und auch die 
GmbH & Co. KGn von Amts wegen auf-
fordern, den Jahresabschluss für nach 
dem 31.12.2011 begonnene Geschäfts-
jahre innerhalb von sechs Wochen 
einzureichen und ein Ordnungsgeld an- 
drohen. Mit der Anforderung ist gleich-
zeitig eine Mahngebühr fällig, die auch 
nach verspäteter Einreichung nicht er-
lassen bzw. angerechnet wird.



Grundeigentümer

Erhaltungsaufwand oder  Her- 
stellungskosten beim Umbau  
eines Gebäudes
Insbesondere in den ersten Jahren nach 
Erwerb eines Gebäudes können Auf-
wendungen für die Erhaltung leicht zu 
nachträglichen Herstellungskosten füh- 
ren. Welche Aufwendungen zu Herstel-
lungskosten zählen, bestimmt das Han-
delsgesetzbuch. Aber auch bei einem 
Umbau kann eine nur geringfügige Er-
weiterung des Gebäudes zu Herstel-
lungskosten führen, die über Jahre hin-
weg abgeschrieben werden müssen 
und nicht in einem Jahr als Werbungs-
kosten abgezogen werden können, wie 
der folgende Fall zeigt:
 Ein Ehepaar hatte 1996 ein Einfa- 
milien haus erworben und vermietet.  
Aufgrund Undichtigkeit wurde das bis  
dahin vorhandene Flachdach im Jahr 
2006 durch ein Satteldach ersetzt, wo- 
durch ein Dachgeschoss (im Rohzu-
stand) entstand, das nicht genutzt wur-
de.
 Der Bundesfinanzhof hat klar ge-
macht, dass auch eine nur geringfügi- 
ge Erweiterung und damit auch eine  
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit  
des Gebäudes zu (nachträglichen) Her-
stellungskosten führt. Auf die tatsäch-
liche Nutzung und auf den finanziellen 
Aufwand kommt es nicht an. Die nutz-
bare Fläche im Sinne der vorgenann-
ten Rechtsprechung umfasst nicht nur 
die Wohnfläche eines Gebäudes, son-
dern auch die zur Wohnung gehören-
den Grundflächen der Zubehörräume 
sowie die den Anforderungen des  
Bauordnungsrechts nicht genügenden 
Räume.

Überprüfung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei Verlusten aus 
Ferienwohnungen mit vereinbarter 
Selbstnutzungsmöglichkeit
Verluste aus Ferienwohnungen werden 
vom Finanzamt kritisch unter die Lupe 
genommen. Steht die Ferienwohnung 
nicht für die Selbstnutzung zur Verfü-
gung, werden die Verluste ohne weite-
res anerkannt, wenn die Wohnung an 
mindestens 75 % der ortsüblichen Ver-

mietungstage belegt ist. Beauftragt der 
Eigentümer einen ihm nicht naheste-
henden Vermittler mit der Wohnungs-
vermietung und behält er sich dabei die 
Selbstnutzung vor, sind Verluste nur 
dann abzugsfähig, wenn sich aus einer 
Überschussprognose ein sog. Totalüber- 
schuss ergibt. Das bedeutet, dass die 
während der voraussichtlichen Nutzungs- 
und Vermietungsdauer erwarteten Ein-
nahmen insgesamt höher als die Wer-
bungskosten sein müssen.
 Diese Prognoseberechnung muss 
nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs selbst dann angestellt werden, 
wenn der Eigentümer die Wohnung 
tatsächlich nicht selbst nutzt, er aber 
die Selbstnutzungsmöglichkeit vertrag-
lich vereinbart hat.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Behandlung von Aufwendungen   
für Arbeitnehmer bei Betriebsver-
anstaltungen
Aufwendungen für im überwiegend be- 
trieblichen Interesse des Arbeitgebers 
durchgeführte Betriebsveranstaltungen 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr 
als 110 € inklusive Umsatzsteuer betra- 
gen. Außerdem dürfen maximal zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr durch- 
geführt werden. Wird die Freigrenze 
von 110 € überschritten, ist der Gesamt- 
betrag als Arbeitslohn zu versteuern.
 Bei der Berechnung der Freigrenze 
sind jedoch nur solche Kosten des Ar-
beitgebers einzubeziehen, die geeignet 
sind, beim Arbeitnehmer einen geld-
werten Vorteil auszulösen. Das sind nur 
solche Leistungen, die die Teilnehmer 
unmittelbar konsumieren können:
�� Kosten für die Ausgestaltung der 

Betriebsveranstaltung – insbesondere 
Mietkosten und Kosten für die organi-
satorischen Tätigkeiten eines Eventver-
anstalters – sind grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen.
�� Die zu berücksichtigenden Kosten 

können zu gleichen Teilen auf die Gäste 
aufgeteilt werden, sofern die entspre- 
chenden Leistungen nicht individuali sier - 
bar sind. Aufzuteilen ist der Gesamtbe- 
trag dabei auch auf Familien an gehörige, 
sofern diese an der Veranstaltung teil-
genommen haben.
 Der auf die Familienangehörigen ent- 
 fallende Aufwand ist den Arbeitneh-
mern bei der Berechnung, ob die Frei-
grenze überschritten ist, jedoch nicht 
mehr zuzurechnen.
 Der Arbeitgeber kann diesen Arbeits- 
lohn pauschal versteuern. Dies gilt aller - 
dings nur dann, wenn die Teilnahme an 
der Veranstaltung allen Arbeitnehmern 
offen stand.
 Der Bundesfinanzhof hat die Auffas-
sung der Finanzverwaltung bestätigt, 
dass es nicht auf die Dauer der Veran-
staltung ankommt. Die Veranstaltung 
kann sich also auch über zwei Tage (mit 
Übernachtung) hinziehen.
 Bei den am Ende eines Jahres übli-
chen Weihnachtsfeiern sollte noch Fol-
gendes beachtet werden:
�� Geschenkpäckchen bis zu einem 

Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, 

Werbungskosten bei beruflich 
 veranlassten Krankheiten
Eine Orchestermusikerin machte  
Aufwendungen für Krankengymnas-
tik und Dispokinese als Werbungs-
kosten geltend. Die Dispokinese ist 
eine speziell für Musiker und Büh-
nenkünstler entwickelte Schulungs- 
und Therapieform. Finanzamt und 
Finanzgericht erkannten die Aufwen - 
dungen für die Krankengymnastik 
als außergewöhnliche Belastung, 
die für die Dispokinese aber gar 
nicht an.
 Der Bundesfinanzhof will solche 
Kosten als Werbungskosten aner-
kennen, wenn sie der Wiederher-
stellung der Gesundheit dienen und 
es sich um eine typische Berufs-
krankheit handelt. Dies muss im 
entschiedenen Fall das Finanzge-
richt durch Einholung eines Gutach- 
tens feststellen.

Hinweis
Der Bundesfinanzhof hat bereits in 
den 1950/ 60er Jahren entschieden, 
dass Aufwendungen für typische  
Berufskrankheiten als Werbungskos- 
ten abgezogen werden können.
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nehmer nicht (mehr) befugt ist, das 
betriebliche Fahrzeug auch für private 
Zwecke zu nutzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuer

Leistungen von Berufsbetreuern 
sind umsatzsteuerfrei
Berufsbetreuer werden im Gegen-
satz zur ehrenamtlich ausgeführten 
Betreuung gegen Entgelt tätig, wenn 
das Gericht bei ihrer Bestellung die 
Berufsmäßigkeit ausspricht. Mit ihren 
Leistungen unterliegen die Berufsbe-
treuer nicht der Umsatzsteuer. Dafür 
mussten sich die Betreuer auf das vor- 
rangig zu beachtende EU-Recht beru-
fen, während das deutsche Umsatz-
steuerrecht – mangels entsprechender 
nationaler Befreiungsvorschrift – bisher 
von der Umsatzsteuerpflicht ausging. 
Leistungen, die zum Gewerbe oder 
zum Beruf des Betreuers gehören, un-
terliegen allerdings der Umsatzsteuer, 
z. B. wenn ein als Betreuer bestellter 
Rechtsanwalt Beratungsleistungen für 
die betreute Person erbringt.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Innergemeinschaftliche Beförde-
rung oder Versendung im Reihen-
geschäft regelmäßig der ersten 
Lieferung zuzuordnen
Eine steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferung setzt u. a. voraus, dass 
der leistende Unternehmer oder der Ab- 
nehmer den Gegenstand in einen an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union befördert oder versendet. Veräu-
ßert der Abnehmer den Gegenstand 
weiter und gelangt dieser direkt vom 
ersten Unternehmer an den letzten Ab- 

nehmer (sog. Reihengeschäft), ist ent- 
scheidend, welcher Lieferung die Beför- 
derung oder Versendung zuzuordnen 
ist: Ist die Warenbewegung der ersten 
Lieferung zuzuordnen, liegt für den 
ersten Lieferer eine steuerfreie inner- 
gemeinschaftliche Lieferung vor. Ist die 
Warenbewegung der zweiten Lieferung 
(des ersten Abnehmers an den zwei-
ten Abnehmer) zuzuordnen, liegt für 
den ersten Lieferer keine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung vor.
 Nach Auffassung des Bundesfinanz- 
hofs enthält das Gesetz eine unions-
rechtlich zulässige Vermutung dahin 
gehend, dass die Warenbewegung der 
ersten Lieferung zuzuordnen ist. Ergibt 
allerdings eine umfassende Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls, dass der 
Ersterwerber den Gegenstand als Lie-
ferer der zweiten Lieferung (und nicht 
als Abnehmer der ersten Lieferung) be- 
fördert oder versendet hat, ist die Waren-
bewegung der zweiten Lieferung zuzu- 
ordnen. Besondere Bedeutung kommt 
dabei der Frage zu, wann der erste Ab-
nehmer den Gegenstand an den zwei-
ten Abnehmer weitergeliefert hat: Ist 
die zweite Lieferung erfolgt, bevor die 
innergemeinschaftliche Warenbewegung 
begonnen hat, kann die Warenbewe-
gung keinesfalls mehr der ersten Liefe-
rung zugeordnet werden.
 Des Weiteren hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden, dass eine steuer-
freie innergemeinschaftliche Lieferung 
nicht allein daran scheitert, dass der 
Unternehmer nicht die USt-Identifikati-
onsnummer des Abnehmers mitteilen 
kann. Weist er alle Voraussetzungen für 
das Vorliegen einer innergemeinschaft-
lichen Lieferung nach, ist die Steuerbe-
freiung zu gewähren.

die anlässlich solcher Feiern überge-
ben werden, sind in die Berechnung 
der Freigrenze einzubeziehen.
�� Geschenke von mehr als 40 € inklu-

sive Umsatzsteuer sind grundsätzlich 
steuerpflichtiger Arbeitslohn und des-
halb nicht bei der Prüfung der Freigren-
ze zu berücksichtigen. Die gezahlten 
Beträge können dann aber vom Arbeit-
geber mit 25 % pauschal versteuert 
werden.
�� Geldgeschenke, die kein zweckge-

bundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
und müssen voll versteuert werden.

Steuerpflicht für den privat nutz-
baren Dienstwagen auch bei 
 nachweisbarer Nichtnutzung
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer unentgeltlich oder verbilligt 
einen Dienstwagen zur privaten Nut-
zung, ist dieser geldwerte Vorteil als 
Lohnzufluss zu versteuern. Kann der 
exakte Nachweis nicht durch ein Fahr-
tenbuch geführt werden, kommt es zur 
Anwendung der sog. 1 %-Regelung. Sie 
ist auch dann anzuwenden, wenn das 
Fahrzeug nachweislich nicht privat ge-
nutzt worden ist.
 Bei Anwendung der 1 %-Regelung 
kommt es auf den Umfang der tatsäch-
lichen privaten Nutzung nicht an. Ent-
scheidend ist allein, dass das Fahrzeug 
dem Arbeitnehmer für private Zwecke 
zur Verfügung steht. Die Steuerpflicht 
entsteht nicht erst mit der erstmaligen 
privaten Nutzung, sondern bereits mit 
der Inbesitznahme des Dienstwagens.
 Von der Besteuerung kann nur dann 
abgesehen werden, wenn der Arbeit-

Hinweis
Seit dem 01.07.2013 sind die ab 
 diesem Zeitpunkt erbrachten Leis-
tungen der Berufsbetreuer auch 
nach deutschem Umsatzsteuer- 
recht steuerfrei. Für Leistungen da-
vor bedarf es für die Umsatzsteuer-
freiheit weiterhin der Berufung auf 
das europäische Recht.


